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Praxisfragen | Management

Was ist mit der grünen Nummer
erlaubt und was nicht?

Je nach Einsatz müssen Landwirtschaftsfahrzeuge mit
grünem oder mit weissem Kontrollschild immatrikuliert
werden. Im ersten Teil (1/2) «Landwirtschaftlich oder
gewerblich?» zeigt die «Schweizer Landtechnik» auf,
welche Fahrten mit dem grünen Kontrollschild erlaubt sind
und welche nicht.

Aldo Rui

Mit Landwirtschaftsfahrzeugen können
einerseits landwirtschaftliche Transporte
(grünes Kontrollschild), aber auch
gewerbliche Transporte (weisses Kontrollschild)

durchgeführt werden. Damit die

Fahrt nicht illegal wird, müssen viele
Vorschriften eingehalten werden. Im ersten
Teil der zweiteiligen Serie «Landwirtschaftlich

oder gewerblich?» zeigen wir
auf, welche Fahrten mit grün eingelösten
Fahrzeugen erlaubt sind und welche
nicht:

Landwirtschaftliche Fahrten mit
dem grünen Kontrollschild
In der Verkehrsregelverordnung (VRV) ist

im Artikel 86 klar definiert, was alles zu

landwirtschaftlichen Fahrten gezählt werden

kann. Folgendes gilt:
• Gütertransporte im Zusammenhang

mit der Bewirtschaftung eines
Landwirtschaftsbetriebes

• Überführungsfahrten von Arbeitsstelle
zu Arbeitsstelle oder bei der Anschaffung

und zum Unterhalt der Fahrzeuge
• Personentransporte im Zusammenhang

mit der Bewirtschaftung eines
Landwirtschaftsbetriebes

• Den Landwirtschaftsbetrieben
gleichgestellt sind: forstwirtschaftliche
Betriebe, die dem Pflanzenbau dienenden
Betriebe, namentlich dem Gemüse-,

Wo drückt der Schuh?

In der Rubrik «Praxisfragen» behandelt
die «Schweizer Landtechnik» Anliegen
aus der Praxis, wie sie laufend an den

SVLT herangetragen werden. Kontakt:
Tel. 056 462 32 00 oder per E-Mail an

zs@agrartechnik.ch.

Obst- und Weinbau dienende Betriebe,
die Gärtnereien, die Imkereien

• Landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen
auch zu landwirtschaftlichen Fahrten

für Dritte, selbst gegen Entgelt,
verwendet werden (Lohnunternehmer)

• Nichtlandwirte können landwirtschaftliche

Fahrzeuge halten, wenn sie damit
nur landwirtschaftliche Fahrten und
Arbeiten für Dritte ausführen.

In Art. 87 ist geregelt, was unter Fahrten

zur Bewirtschaftung eines Betriebs
ausserhalb von Hof, Feld und Wald zu verstehen

ist. Solche Transporte dürfen nicht im

Auftrag eines Lieferanten oder Abnehmers

erfolgen, welcher mit dem

Transportgut gewerbsmässigen Handel
betreibt. Erlaubt sind zum Beispiel:

• Zu- und Abfuhr von Betriebsmitteln
• Transporte von Vieh zur Sommerung,

zu Märkten, Ausstellungen
• Transporte für eine Kiesgrube, wenn

diese als Nebengewerbe zu einem
landwirtschaftlichen Betrieb gehört.

Mit der grünen Nummer nicht
erlaubte Fahrten
Im Art. 88 ist angegeben, was alles nicht
als landwirtschaftliche Fahrt gilt:
• Fahrten für ein anderes als in Artikel 87

genanntes Nebengewerbe, z.B. Mosterei,

Sägerei, Futter- und Viehhandel
• Fahrten für Nichtlandwirte, z.B.

Einsammeln von Milch oder anderen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen für eine

Sammelstelle und Weitertransport der
Produkte

• Transport von Holz für Sägereien oder
Händler, Abholen des Getreides und

Rücktransport der Mahlprodukte für
Kundenmühlen

Fahrten mit grünem Kontrollschild müssen
immer in einem landwirtschaftlichen
Zusammenhang stehen. Bild: h. Röthlisberger

• Fahrten, die auf dem Submissionsweg
übernommen werden oder im

Zusammenhang mit gewerblichen Aufgaben
öffentlicher Verwaltungen, ausgenommen

in den Fällen, welche im Artikel 87

genannt werden.

Ausnahmebewilligungen
Im Artikel 90 sind dazu folgende
Ausnahmebewilligungen festgelegt:
• Die kantonale Behörde kann die

gewerbliche Verwendung landwirtschaftlicher

Fahrzeuge bewilligen. Zum
Beispiel für:
• Fahrten für Staat und Gemeinden,

namentlich für Bau und Unterhalt

von Strassen, für Kehrichtabfuhr und

für Schneeräumung.

In der nächsten Ausgabe zeigen wir auf, was bei

gewerblichen Fahrten mit Landwirtschaftsfahrzeugen

beachtet werden muss.
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